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■Noch weiß Emina nicht, wie sie
sich entscheiden wird. Soll sie

ihre kroatische Staatsbürgerschaft ab-
geben und den deutschen Pass behalten
oder umgekehrt? 

Im November wird die Gymnasiastin
aus Frankfurt 18 Jahre alt. Und kaum
dass sie volljährig geworden ist, wird
sie Post von der Einbürgerungsbehörde
bekommen und aufgefordert, sich bis
zu ihrem 23. Lebensjahr zu entschei-
den. Dass sie sich entscheiden muss,
findet Emina »doof«. Denn sie findet,
dass sie beides ist – Kroatin und Deut-
sche. Warum also nicht die Pässe beider
Staaten behalten?

Die Tochter kroatischer Eltern ist eine
von vielen so genannten Optionskin-
dern, die sich der gesetzlich verordne-
ten Qual der Wahl aussetzen müssen.
Die deutsche Staatsangehörigkeit wird
den Optionskindern automatisch ent-
zogen, wenn sie nicht bis Ablauf der
Frist – eben dem 23. Lebensjahr – nach-
weisen können, dass sie auf ihre Her-
kunftsnationalität verzichtet haben. 

Für die 17-jährige Emina hatte ihre
Mutter im Jahr 2000 den Einbürge-
rungsantrag gestellt. Im Jahr der Ein-
führung des neuen Staatsbürgerschafts-
rechts gab es eine Sonderregelung: 

Kinder, die zwischen 1990 und 1999
geboren waren, konnten per Antrag
von dem neuen Gesetz profitieren.

1999 hatte die rot-grüne Regierung die
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts
in Angriff genommen. Die Novelle soll-
te ein uraltes Reichsgesetz ablösen, das
mit dem Jus Sanguinis (Blutrecht) die
Nationalität eines Kindes an die Ab-
stammung der Eltern band. Der Plan –
wie in Frankreich – hier geborene Ein-
wandererkinder automatisch zu Deut-
schen zu machen, scheiterte zunächst
am Veto im Bundesrat. Dort hatten uni-
onsregierte Länder nach der Anti-Dop-
pelpass-Kampagne des hessischen Mi-
nisterpräsidenten Roland Koch (CDU)
eine Mehrheit.

Die FPD rettete der Reform mit dem
Kompromiss »Optionsmodell« schließ-
lich die Mehrheit.

Kernstück des unter der rot -grünen
Regierung im Jahr 2000 reformierten
Staatsbürgerschaftsrechts war die Ein-
führung des Jus Soli. Demnach erhalten
hier geborene Kinder von ausländischen
Eltern unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch die deutsche Staatsangehö-
rigkeit. Zwischen dem 18. und 23. Le-
bensjahr müssen sie sich dann für einen
ihrer Pässe entscheiden. Schon bei der
Einführung des »Optionsmodells« gab
es Kritik daran. Streit gibt es jetzt auch
in der großen Koalition, der Sinn der
rot-grünen Reform wird bezweifelt:
»Wir müssen sehr bald darüber nach-
denken, ob das, was wir da vor acht
Jahren beschlossen haben, nicht ein Irr-
weg war«, erklärte der SPD-Innenex-
perte Dieter Wiefelspütz zu Beginn des

Jahres. Er plädiert für einen »Abschied
vom Optionsmodell« und steht mit
dieser Forderung nicht allein da. Auch
Grüne, Linkspartei und FDP fordern
eine Generalüberprüfung der Options-
regel.

Im Laufe dieses Jahres werden rund
3.300 Jugendliche des Jahrgangs 1990
zu ihrem Geburtstag Post vom zustän-
digen Amt bekommen und belehrt, dass
sie sich für oder gegen die deutsche
Staatsbürgerschaft entscheiden müs-
sen. Betroffen vom Optionsmodell sind 
in den kommenden Jahren mehr als
300.000 Heranwachsende. Sie werden
zur Aufgabe ihrer bisherigen Doppel-
staatsangehörigkeit gezwungen sein.
Von einer »Flut von rechtlichen und
menschlichen Problemen« spricht da-
her der SPD-Innenexperte Wiefelspütz.
Nicht anders sieht es auch der CDU-
Vize-Fraktionsvorsitzende Wolfgang
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Bosbach: »Viele werden sich nicht ent-
scheiden wollen und die Rechtsfolgen
nicht klaglos akzeptieren«, erklärte er
und warnte vor einer Prozesswelle. 

Einig sind sich CDU und SPD in den
Auswirkungen des Optionsmodells,
aber nicht über die Lösung des Pro-
blems. Bosbach drängt auf eine Rück-
kehr zum alten Staatsangehörigkeits-
recht, also zur Abschaffung des Jus Soli,
der deutschen Staatsbürgerschaft von
Geburt an. Pragmatisch und ohne »un-

ideologische Überhöhung« solle man
jetzt lieber über die doppelte Staats-
bürgerschaft reden, empfehlen andere.
Mehrstaatigkeit sei zwar keine Ideal-
lösung, aber auch bei weitem nicht der
gesellschaftliche Weltuntergang, den ei-
nige da an die Wand malten, urteilen
Sachverständige. 

Bundesinnenminister Wolfgang Schäu-
ble (CDU) hingegen sieht »einen aktu-
ellen Änderungsbedarf«. Ein Ende des
Problems ist also nicht abzusehen. Und

wenn alles so bleibt wie bisher, dann
wird sich Emina spätestens im Novem-
ber 2015 entscheiden müssen. 

■ Kontakt: Canan Topçu
Frankfurter Rundschau, Redaktion Frankfurt
Walter-von-Cronberg-Platz 2-18
60594 Frankfurt /M.
C.Topcu@fr-aktuell.de
Canan Topçu ist Mitglied im Ökumenischen
Vorbereitungsausschuss.

Hiltrud Stöcker-Zafari

■ Viele Paare müssen leidvoll er-
fahren, dass sich ihre Planung,

nach der Eheschließung zeitnah in
Deutschland zusammen leben zu kön-
nen, nicht realisieren lässt. Der Grund
liegt in der Schwierigkeit, Deutsch-
kenntnisse in einem anderssprachigen
Umfeld und womöglich ohne profes-
sionelle Unterstützung zu erwerben:

»Ich bin deutscher Staatsbürger und
habe meine Frau in Kuba geheiratet.
Sie muss nun Deutschkenntnisse in
Kuba nachweisen. Dies gestaltet sich
jedoch recht schwierig: In Kuba gibt es
bisher kein Goethe-Institut, auch keine

anderen Kursangebote. Ich habe bei
meinem letzten Besuch Lehrmateria-
lien mitgenommen. Doch ohne profes-
sionelle Unterstützung ist das Lernen
außerordentlich schwierig. Meine Frau
hat nun ihre Arbeitsstelle aufgegeben,
um einige Stunden am Tag Deutsch 
zu lernen. Damit wir überhaupt eine
Chance haben, täglich wenigstens ein
paar Minuten miteinander zu telefonie-
ren, lebt meine Frau derzeit in Havan-
na. In ihrem Heimatort wäre das nicht
möglich. Das Leben in Havanna ist
aber extrem teuer und das bei einem
monatlichen Durchschnittsverdienst
von ca. 15 - 20 Euro. Außerdem ver-
suchen wir per E-Mail und telefonisch 
(1 Min. kostet 0,80 Euro) zu üben.«

»Mein Mann, türkischer Staatsbürger,
kann nicht einreisen, weil er zurzeit
nicht den Nachweis von Deutschkennt-
nissen erbringen kann. Ein Deutsch-
kurs erweist sich für ihn als sehr
schwierig, da die nächste größere Stadt,
in der es Kurse gibt, zwei Autostunden
entfernt liegt. Die Kurse sind total über-
füllt und immens teuer. Hinzu käme
noch ein Verdienstausfall für die Zeit,
in der er diesen Kurs besucht – voraus-
gesetzt er käme in einen hinein.

Er versucht zwar, per Sprach-CD
autodidaktisch die Sprache zu lernen,
aber Sie können sich vorstellen, dass
das nicht wirklich den gewünschten
Effekt hat. Momentan denke ich, dass
wir in absehbarer Zeit keine gemeinsa-

DEUTSCHKENNTNISSE SIND IM AUSLAND ZU ERWERBEN
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